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Kapitel 07 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

07 030 Familiendienste und Familienhilfen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 291 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 196,89 — 147 196,89
150 000,00 — 150 000,00

-2 803,11 — -2 803,11

119 10 011 Einnahmen aus Spenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.

10 000,00 — 10 000,00
— — —

10 000,00 — 10 000,00

Übrige Einnahmen

231 10 237 Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.

68 124 647,31 — 68 124 647,31
72 857 200,00 — 72 857 200,00

-4 732 552,69 — -4 732 552,69

233 10 237 Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be-
rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.

18 689 752,21 — 18 689 752,21
18 200 000,00 — 18 200 000,00

489 752,21 — 489 752,21
Vermerke: an Titel 631 10 349 823,00

Gesamteinnahmen Kapitel 07 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 971 596,41 — 86 971 596,41
91 207 200,00 — 91 207 200,00

-4 235 603,59 — -4 235 603,59

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 4 235 603,59

A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und
73 im Kapitel 07 020 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60 im
Kapitel 07 030.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 237 Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von An-
sprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Un-
terhaltsvorschussgesetz an den Bund. . . . . . . . . . . . .

1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe von 5/7 der Einnahmen bei Titel 233 10.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233

10, soweit sie auf den Bund entfallen (5/7), geleistet werden.

13 533 420,26 -579 391,11 12 954 029,15
13 000 000,00 -395 793,85 12 604 206,15

533 420,26 -183 597,26 349 823,00
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 579 391,11

aus Titel 233 10 349 823,00

633 10 237 Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231

10 geleistet werden.

93 438 246,52 — 93 438 246,52
102 000 000,00 — 102 000 000,00

-8 561 753,48 — -8 561 753,48
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 500 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 061 753,48

-8 561 753,48
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Kapitel 07 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Bürgerschaftliches Engagement

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs.

3 LHO.
3. Ausgaben für den Engagementpreis NRW dürfen bis zur Höhe von

200.000 EUR der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07
040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.

4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

536 066,80 — 536 066,80
558 100,00 — 558 100,00

-22 033,20 — -22 033,20

526 60 011 Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen En-
gagements, insbesondere auch im Bereich des gesell-
schaftlichen Engagements von Unternehmen. . . . . . . .

214 893,70 — 214 893,70
230 000,00 — 230 000,00

-15 106,30 — -15 106,30
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 8 800,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 306,30

-15 106,30

531 60 223 Versicherungsschutz für Ehrenamtliche. . . . . . . . . . . . 290 950,60 — 290 950,60
293 100,00 — 293 100,00

-2 149,40 — -2 149,40
Vermerke: an Titel 633 60 2 149,40

532 60 187 Würdigung des ehrenamtlichen Engagements. . . . . . . . 17 722,50 — 17 722,50
35 000,00 — 35 000,00

-17 277,50 — -17 277,50
Vermerke: an Titel 633 60 10 350,60

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 926,90

-17 277,50

633 60 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 12 500,00 — 12 500,00
— — —

12 500,00 — 12 500,00
Vermerke: aus Titel 531 60 2 149,40

aus Titel 532 60 10 350,60

12 500,00

Titelgruppe 61
Schwangerschaftsberatung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind gegenseitig deckungsfähig mit

den Ausgaben der Titelgruppe 67.
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

29 924 945,50 — 29 924 945,50
29 100 000,00 — 29 100 000,00

824 945,50 — 824 945,50

547 61 291 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 61 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 2 328 570,00 — 2 328 570,00
2 600 000,00 — 2 600 000,00

-271 430,00 — -271 430,00
Vermerke: an Titel 684 61 271 430,00

684 61 291 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 596 375,50 — 27 596 375,50
26 500 000,00 — 26 500 000,00

1 096 375,50 — 1 096 375,50
Vermerke: aus Titel 633 61 271 430,00

aus Titel 636 67 824 945,50

1 096 375,50

685 61 291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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Kapitel 07 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 64
Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familien-
bildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den

Ausgaben abgesetzt werden.

15 649 243,92 — 15 649 243,92
15 780 000,00 — 15 780 000,00

-130 756,08 — -130 756,08

633 64 153 Zuweisungen an Gemeinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 595,94 — 74 595,94
300 000,00 — 300 000,00

-225 404,06 — -225 404,06
Vermerke: an Titel 684 64 94 647,98

-94 647,98
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 130 756,08

684 64 153 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 574 647,98 — 15 574 647,98
15 480 000,00 — 15 480 000,00

94 647,98 — 94 647,98
Vermerke: aus Titel 633 64 94 647,98

Titelgruppe 67
Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktge-
setz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen
in besonderen Fällen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61.

7 404 929,66 — 7 404 929,66
8 250 000,00 — 8 250 000,00

-845 070,34 — -845 070,34

547 67 224 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 659,25 — 659,25
— — —

659,25 — 659,25
Vermerke: aus Titel 636 67 659,25

636 67 224 Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger. . . . . . . 7 404 270,41 — 7 404 270,41
8 250 000,00 — 8 250 000,00

-845 729,59 — -845 729,59
Vermerke: an Titel 547 67 659,25

an Titel 684 61 824 945,50
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 20 124,84

-845 729,59

Titelgruppe 68
Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach
dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

5 553 834,99 — 5 553 834,99
5 562 200,00 — 5 562 200,00

-8 365,01 — -8 365,01

547 68 291 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 68 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 302 500,00 — 302 500,00
511 300,00 — 511 300,00

-208 800,00 — -208 800,00
Vermerke: an Titel 684 68 200 434,99

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 365,01

-208 800,00

684 68 291 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 251 334,99 — 5 251 334,99
5 050 900,00 — 5 050 900,00

200 434,99 — 200 434,99
Vermerke: aus Titel 633 68 200 434,99
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Kapitel 07 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 70
Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den

Ausgaben abgesetzt werden.
3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln

der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den.

5. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,
wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von insgesamt 5.100.000 EUR der
Einsparungen bei Kapitel 07 040 Titel 633 20, 684 10 sowie Titelgrup-
pen 62, 82, 90 bis 94 und 97 geleistet werden.

30 594 754,76 — 30 594 754,76
26 788 600,00 — 26 788 600,00

3 806 154,76 — 3 806 154,76

547 70 291 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 710 507,71 — 710 507,71
— — —

710 507,71 — 710 507,71
Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 90 710 507,71

633 70 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 5 746 450,62 — 5 746 450,62
5 000 000,00 — 5 000 000,00

746 450,62 — 746 450,62
Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 90 746 450,62

684 70 291 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 137 796,43 — 24 137 796,43
21 788 600,00 — 21 788 600,00

2 349 196,43 — 2 349 196,43
Vermerke: aus Titel 633 70 2 349 196,43

893 70 291 Zuschüsse für Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 91
Informations- und Kommunikationstechnik im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Betreuungsgeldgesetzes
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

179 676,00 — 179 676,00
210 000,00 — 210 000,00

-30 324,00 — -30 324,00

538 91 011 Ausgaben für Informationstechnologie. . . . . . . . . . . . . 179 676,00 — 179 676,00
210 000,00 — 210 000,00

-30 324,00 — -30 324,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 30 324,00

812 91 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-
genständen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 07 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 815 118,41 -579 391,11 196 235 727,30
201 248 900,00 -395 793,85 200 853 106,15

-4 433 781,59 -183 597,26 -4 617 378,85

Mehrausgaben —
Minderausgaben 4 617 378,85
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 579 391,11
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